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Auch die Erfüllung vertraglicher Gewinnanteilsansprüche 
gilt als Tilgung privater Schulden 
 
Im seinem jüngst gefällten Urteil bestätigte das Bundesgericht seine Praxis im Zu-
sammenhang mit der steuerlichen Behandlung eines Gewinnanteilsanspruchs. Wie 
die Erfüllung eines gesetzlichen Gewinnanteilsanspruchs gilt diejenige eines ver-
traglichen Gewinnanteilsanspruchs unter Miterben als Tilgung einer privaten 
Schuld und stellt deshalb keinen geschäftsmässig begründeten Aufwand dar. 
Ebenso wenig kann die Tilgung privater Schulden als Schuldzinsen zum Abzug ge-
bracht werden. 
 
Bei der Veräusserung eines sich unbestrittenermassen im Geschäftsvermögen befindli-
chen Grundstücks erzielte dessen Alleineigentümer einen Gewinn. Es bestand in Bezug 
auf diese Veräusserung ein vertragliches Gewinnanteilsrecht zugunsten seiner Miterben. 
Dieses zog er bei der Steuerdeklaration vom Gewinn ab. Den geltend gemachten Abzug 
rechnete die Veranlagungsbehörde aber auf mit der Begründung, dass es sich um die Til-
gung privater Schulden handle und deshalb nicht als geschäftsmässig begründeter Auf-
wand gelten könne. Dagegen erhob er erfolglos Einsprache und Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde und gelangte in der Folge vor das Bundesgericht. Das Bundesgericht wies die 
Beschwerde mit Urteil 2C_11/2020 vom 23. Januar 2020 mit folgender Begründung ab: 
 
Da das Grundstück im Alleineigentum des Steuerpflichtigen stand, konnte nur dieser über 
Zeitpunkt und Konditionen der Veräusserung entscheiden. Deshalb realisiert er alleine 
den Wertzuwachsgewinn und einzig er muss den Gewinn versteuern. Entgegen der Auf-
fassung des Steuerpflichtigen kann vorliegender Fall nicht mit demjenigen verglichen wer-
den, bei dem an einem Grundstück gemeinschaftliches Eigentum besteht. 
 
Analog zum im BGE 2C_162/2016 vom 29. September 2016 beurteilten Sachverhalt be-
züglich eines auf Art. 28 ff. des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) 
beruhenden, gesetzlichen Gewinnanteilsanspruchs ist auch die Erfüllung eines vertragli-
chen Gewinnanteilsanspruchs unter Miterben als Tilgung privater Schulden zu qualifizie-
ren. Mit dem Gewinnanteilsrecht soll unter den Berechtigten ein Ausgleich herbeigeführt 
werden. Ein solcher Ausgleich stellt keinen geschäftsmässig begründeten Aufwand dar 
(Art. 27 Abs. 1 DBG; § 34 Abs. 1 StG). Auch kann die Tilgung einer privaten Schuld nicht 
als Schuldzins zum Abzug gebracht werden (Art. 33 Abs. 1 Bst. a DBG; § 40 Abs. 1 Bst. a 
StG). Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anspruch gesetzlicher oder vertraglicher Natur 
ist. 
 
«Wer ein Objekt des Geschäftsvermögens veräussert und mit dem Gegenwert Miterben 
oder andere Dritte abfinden muss, tätigt im entsprechenden Umfang eine steuerneutrale 
Privatentnahme aus dem Geschäftsvermögen, mit deren Hilfe er anschliessend im Privat-
vermögen eine ebenso steuerneutrale Schuldentilgung vornimmt» (vgl. BGE 2C_11/2020, 
Erw. 3.2.5). 
 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://23-01-2020-2C_11-2020&lang=de&zoom=&type=show_document
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Vorstehende Praxis des Bundesgerichts deckt sich mit der bei der Grundstückgewinn-
steuer herrschenden Praxis, wonach die durch die Veräusserung entstehenden wirtschaft-
lichen Nachteile nicht vom Veräusserungspreis abgezogen werden können (§ 19 Abs. 2 
GGStG). Die Erfüllung von gesetzlichen oder vertraglichen Gewinnanteilsansprüchen ist 
deshalb auch bei der Grundstückgewinnsteuer unbeachtlich. 
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